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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag / den l 2 Dee. 18oo. Drittes Quartal. Den 21 Frimäre IX.

Gesetzgebender Rath, 24. Nov.

Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißion über

die zu verkaufenden Nat. Güter im C. Oberland.

Im Distrikt Thun: Schlußreden; Zügelin, 5/8
Iuch. Reben. Klosterrebeu; Spitclsboden, 1/4 Inch.
Wiesen und ;/; Iuch. Reben. Hofstettenzelg, z/4 Iuch.
Acker und 5/8 Iuch. Reben. Weyenegg, 1/2 Iuch.
Reben. Schlangcrn, 1/2 Iuch. Reben. Stistreben;
Heuniberg, 1/2 Iuch. Reben. Brcitenfeld, 2 Häuser/
z Scheunen, 1 Svcicher/ 5 z/4 Iuch. Wiese»/ 5/8
Iuch. Acker und 2/5 Iuch. Reben. Gartli, 5/8 Inch.
Wiesen/ 1/8 Inch. Acker und 5/3 Iuch. Reben. Haber-
zeig, 1/2 Iuch. Wiesen und 1/2 Iuch. Reben. Spei-
chcrtcn, 1/4 Inch. Acker und 1/3 Inch. Reben. Klö-
sterligüter; Stozigen Acker, 1/2 Inch. Wiesen und 1/2
Iuch. Reben. Schloßgüter; chas Schloß Oberhofen
mil Nebengebäuden und Garten. Das Pintenschenkhaus.
Flintlint, - Scheune mit 6 Iuch. Wiesen.

Im Distrikt U nte r seen: Schloßgüter; das
Schloß Untersten mit Nebengebäuden und Karten.
Das Hofstältli, i Scheune, Holzschopf und 1/2 Inch.
Wiesen. Das Instli, 1 Iuch. Wiesen. Der Trom-
mer, - z/4 Iuch. Wiesen. Das Mösli, z/4 Iuch.
Wiesen.

Im Distrikt I n t e rlachen: Schloßgüter; Grubi,
4 z/4 Iuch. Mattland. Haagmat, I? 5/8 Inch. Wie-
sen. Fächliniat, 4 z/8 Iuch. Mattland.

Im Distrikt Frutiqen: Die Tcllenburq.
Im Distr. Niedersimmenthal: Das Schloß

Wimmis. Das Brodhäust, nebst Scheune, Garten
und 2 Iuch. Wiesen.

Im Distrikt O b e r si m m e n t h al: Schloßgüter;
Pintenschenkhäuser nebst Gärten. Baumgarlen, 1/4

Iuch. Mattland. Stadelmätteli, 1 z/8 Iuch. Matt«
land. Schlegclholzmoos, 1 Scheune und ic- Iuch.
Mattland. Wolfrey, i Scheune und ; z/4 Iuch.
Wiesen.

Im Distrikt Saanen: Das Galgcnmätteli, r
Scheune und ; Iuch Wiesen.

Folgende Botschaft des Voll;. Rath wird verlesen:

B. G. Mit vielen Bürgern des Cantons Leman,
die bereits in mehrcrn Zuschriften sich gegen die Treu,
nuug dieses Cantons von der helvet. Republik erklärten,
vereinigen sich eine grosse Anzahl in beyliegenden Adres-

sen, von Vivis, Jfferten, Grandson, Lieu, Thier«
rcns, Dompicrre, Chawptautaz, Syens, Neurenr,
Aubonnc, Orbe, VaUeyres, Bofflens, Sergey, Val.
lorbes, Montherand, Iouxtcns. Mcstry, Chestaux,

Mont, Romane! und mehrern Bürgern von Lausanne,

die Ihnen der Voll;. Rath mit gleichem Vergnügen
über die vervielfältigten Beweise vaterländischer Gesin-

nungcn und unter der Versicherung mittheilt, daß, so

sehr auch die guten Bürger dieses Cantons durch die

schändlichen Umtriebe leidenschaftlicher Ruhestörer ihre
Verbindung mit Helvetica in Gefahr sehen, für diese

nichts zu fürchten sey.

Folgendes Gutachten der Cwilgesttzgcbungs-Commis.
sion wird in Berathung genommen:

Der gesetzgebende Rath — auf die Botschaft des

ehmalige» Vollziehungs-Direktoriums vom 19. August

17YY und nach Anhörung seiner Civilgesttzgebungs.

Commißion;

In Erwägung, daß daß Gesetz v. 17. Herbstm. 179z
die Klöster niemals aufgehoben, sondern ausdrücklich mit
gewissen Einschränkungen noch ferner bestehen läßt;

In Erwägung daß der volle Genuß der bürgerlichen

Rechte mit den Klostergelübden, fo lange sie als verpsilch-

tend angesehen werden, unverträglich ist;
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In Erwägung endlich, daß durch Anerkennung des

Grundsatzes, daß Kewissenssachen nicht Gegenstände von

Zwangsgcsetzen sey» können, einige neue Verfügungen
über den Aiisreilt aus dem Kloster und über die damir
verknüpfte Wiedereinsetzung in den Genuß der bürgerli-
chen Rechte nothwendig geworden sind, b e sch l t c ß t:
i. So lange Jemand durch Klostergelübde an irgend

einen geistlichen Orden gebunden ist, wird er in
Ansehung der weltlichen Geschäfte noch ferner als
verstorben angeschen und soll unfähig seyn, Eigen-
thun« oder andere bürgerliche Rechte zu erwerben,
zu besitzen oder darüber zn verfügen.

s. Die Aashebung der Klostergelüdte und die damit
verbundene Wiedereinsetzung in die bürgerlichen

Rechte, erfolgt durch die Nichtigkeitserklärung dieser

Gelübde, oder durch Losbindung von denselben durch

die betreffende» Behörden, oder aber endlich durch

eigne Lossagung von denselben.

Wird die Nichtigkeitserklärung eines Klostergelübdes

aus dem Grunde verlangt, weil es den bestandenen

Civilgesetzen zuwiderlief, oder weil es war erzwun-

gen worden, so gehört die Sache ausschließlich vor
den bürgerlichen Nichter, der dann diesen Gegen,

stand genau zu untersuche», und je nach Befinden
der Umstände, die Nichtigkeitserklärung des Klo-
stergelübdes in Ansehung seiner bürgerlichen Folgen

zu erkennen hat.

4. Verlangt jemand Nichtigkeitserklärung seines Klo-
siergelübds aus der Ursache, weil dasselbe d>n Kir-
chcnsatzungcn zuwider ist, so soll nach diesen Kir-
chensatzungen allein abgeurtheilt werden können.

5. In diesem Falle kömmt der Entscheid den geistlichen

Behörden zu. — Nur wenn die betreffende Person
keine Kirchengeriebtsbarkeit anerkennen wollte, tritt
der bürgerliche Richter an die Stelle der geistlichen

Behörden.
b> Ueber die im 4 Art. enthaltene Art der Nichtig,

keitserklärung cineS Klvstergelübdes soll nur von der

Einen dieser Behörden abgesprochen werden können.

7. Der Staat garantirl aufs neue den Kirchenobern

das N.cht, auch um andrcr Ursachen willen, durch

Dispcn ätion oder Secularisatioi', von Klostergelüd-

den jemanden loszubinden.

8. Der Vollzichungsrakh wird die Veranstaltung trcf-

fen, daß dergleichen Loöbindungen durch Dilven-
salion ode» Secularisation, so leicht als möglich

»uid ohne alle Unkosten erhalten werten können.

5,.Sobald die compelirliche Kirchenbchprde die Able.

gung eines Klvstergelübdes für nichtig erklärt, oder

durch Dispensation oder Secularisation davon los.

gebunden hat, soll sie den Vollzichungsrath darü«

ber einbcrichten.

10. Jede Or^ensperson, welche ohne kirchliche Bewilli.
gung einzuholen, den Ordensstand verlassen zu dür.
fen glaubt, soll sich vor der Verwaltungskammcr
ihres Caurons schriftlich und feyerlich erklären, toz
sie sich an kein Klostcrgelübdc mehr gebunden ansehe,

dem Orden entsage u. in den Bürgerstand zurücktrete.

i l. Wird zufolge 4 und 5 tas Klostergclà
von den Kirchenbchörden als an sich selbst nichtig

oder vor dem bürgerlichen Richter in AnsclMz
seiner bürgerlichen Folgen als ungültig erkennt,

so wird die betreffende Person angesehen, als hotte

sie niemals aufgehört die Rechte und Verhältnisse

jedes andern Staatsbürgers zu geniessen.

12. So cme Pcrfo» ist daher berechtigt, ihre ins Klo,

stcr gebrachte Aussteuer wieder zurück zu federn,

und di'jenigen, die an ihrer Stylt etwas g.'crbt

haben, zu Herausgabe desselben anzuhalten.

1; Weder das Kloster noch die Zwischcnerben sollen

jedoch gehalten seyn, irgend einen Zins von der

Aussteuer oder von dem Erbgut zn entrichten.

14. In den durch die Onsgefetze vorgeschriebenen

Fällen, soll so eine gewesene Ordcnsperson ihre

ins Kloster gebrachte Aussteuer m die Erbeinasse

zu werffen verpflichtet seyn.

>; Der Staat bezahlt einer solchen gewesenen Or-

densperso» "in keinem Fall eine Penston.

16. Ordensirute, die sich im Falle teS 7. oder >o.

Art. des gegenwärtigen Gesetzes befinden, treten in

den Genuß der bürgerlichen Rechte und Verhältnisse

von iencm Zeitpunkte an zurück, 1» welchem die

gastlichen Behörden sie von ihrenGclübdc» losgeblin.

den, oder sie selbst ihre schriftliche Lossagimg vom

Orden, der Verwaltungskammcr eingegeben haben.

17. Im erfodrrlichen Falle sind auch sie dein 14. Art

dnfts Gesetz s unterworffen.
18. Halten sie aber vor Ablegnng der Klostergckübdi

eine» gütlichen Vergleich über irgend eine Erbsan-

spräche eingegangen, so soll es dabey sein Bcwcn«

den haben.

19. Die im Fälle desund ic, Art. sich befinden-

den Oedensleme erhalten zwar ihbe ins Kloster ge-

beachte Aussteuer nicht zurück jedoch bekommen

sie vom Staat eine jährliche Pension, die sie »der

im Lande allein geni.ffen und nur so lange zu be-
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ziehen haben sollen, bis sie irgend eine Pfrund.
oder Schullchrerstcile annehmen oder zu einem

andern Anne befördert werden.

-o. Die vollziehende Gewalt kann jedoch durch gütliche

Vergleiche, von dieser jährlichen Pension, durch eine

gewisse Summe sich für ein und allemal loskaufen.

2i. Der Betrag der Pension oder ihre Loskausssumme,

sind der Genehmigung der gesetzgebenden Gewalt
unterwvrssen.

2-. Gegenwärtiges Gesetz soll gedrukl werden, u. s. w.

Der Rath beschließt, für einmal in dieß allgemeine

Gesetz über t as Verhältniß der Kl.-stergelüdde zum Genusse

der bürgerlichen Rechte, nicht einzutreten und beauftragt
die Eommißwn, einsiweilen allem über die in der Pol-
schasc des Direktoriums v. 19 'slug. 99 enthaltene Frage,
wegen des Erbrechts der auslretcndcn Klosterqeisiiichen,

cm Gutachten vor zulegen. Die Forts, folgt.

Kleine Schriften.
Bemerkungen über d c S F r c y h e i ts f r e u n-

deS si ch c r e K c n n z e i eh e n des P rtesicr s

und P s a f f e n s, wiesie in dem F re h-
h c i t s f r c u nd, in d e n M a n n i g f al l i g ke i-
tc » des -ôte» Slük k r S, des alcii Iah r.
g a n q s, u u t e r m ;o. O k t 0 d e r e n g erükt
sind. Von Franz Bernard Göldlin,
C h 0 r h e r r n ; u B cr 0 - M ü n ster. 8. L u-

zern b. Meyer u. Comp. ixao. S. 66.
Der FrcyheilSfrrund, als er den Fehdehandschuh

mitte» unter das Pncsierchum warf, konnte vorausse-
hen, daß mchr als ein rüstiger Streiter nach demiel-
den greiffen, und den angebotenen Kamps bestehen würde.
Wirklich erfolgten auch schnell ans seine Angrisse meh-
rcre. kleine Riposten, bewndcrs in dem helvetischen Zu-
schauer, und kamen ihrer Beschaffenheit »ach zu
schließen, vvn Mitgliedern des protestantischen Glaubens,
bckenlitiüsses. Nun tritt auch ein katholischer Priester
auf, und zwar schwerer bewaffnet als seine Vorgänger,
und mit offenem Visir. Seine Schrift führt ten b e-
scheide >1 cn Titel: Bemerkungen über des
Frey h cits freundes sichere Kennzeichen
deS Priesters und Pfaffen; wir jagen, den
bejcheidenc» Tftcl; denn zuverlaßig leistet der In-
halt mehr, als die Aufschrift vermuthe» laßt. Indem
B. Göldlin jene sichere Kennzeichen durch-
geht, und einige davon nicht charakteristisch genug, an-
tere zu verworren, und wieder andere unrichtig findet,

benuzt er diese Gelegenheit, uns eine Erposition von
der Wahrheit und Nothwendigkeit, oder was auf das,
selbe hinauskommt, von der Gemeiugültigkeit der ka-

tholischcn Kirche zu liefern. Der Freyhcitssreund soll

in dem angeführte» Aussatze behaupten: daß die gc-
meingültize Religion, also auch die des Priesters, sich

auf eine reine Veruunstreligiou, auf eine Religion der

Sittlichkeit gründe.. „ Frcnlich, bemerkt B. Göldlin,
„ist man so king, daß man geruhet von der heiligen'
-„Offenbarung, weil sie das Naturgesetz aufhellet und'
„bestimmt erkläret, die Siltenl hrc bevzudchalten.—
„Darum wird (von deni Freyhcitsfrrund) beygefügt:
Diese Religion allst», die den ächten Geist des Chri-
stcuthums athmrl, ist gemeingültig. „ Ader mcm

„ Goil! heißt das nicht sich selbst eine Religion schmie-

„den, und deine Offenbarung bey Seite setzen, oder

„ derselben nur so viele Ehre erweist», daß man da-

„von behält, was der menschliche» Vernunft behaget,

„und philosophliche Ideen befriediget." S. -8 Be,
wogen durch diesen nalm-alisuchcn oder doch sociniani«
schen Unfug, sucht mm B. Göldlin d-.r Behauptung,
des Frcyhcitssrcundes eine andere entgegenzusetzen: Er
beweist nemliev mit Sorgfalt und umständlich aus den-

Büchern der heiligen Schrift und aus der Erblehre,
aus den Vätern und der Geschichte, daß von den Zei-
lc» Jesu an bis auf die unsern, die k alh 0 lische
Kirche — uielit allein i» ihrer Si'tenlehre, sondern'
in ihren Dogmen und Geheimnissen, in ihrer Hicrar,
elfte und Kirchenzucht, auf welchen jene Moral Haupt,
sächlich beruhe — die ächte, gemeingültige Kirche von'
jeher gewesen sey, es wirklich noch sey, und bis ans Ende-
der West seyn werde. Hieraus stießt die natürliche,
unmittelbare Folge, daß diese gemeingültige, also ei»,
zigächte Kirche, auch die einzigachte Religion lehrt:-

„ indem der göttliche Heiland um die reine Wahrheit-

„ bis ans Ente der Welt den Menschen unverfälscht zu'

„ erhalten, dieselbe als eine heilige H i n r e rIa ge seiner

„Kirche, die auf den Felsen gebauct, und von'

„ dem unadläßigen B c y stand seines Geistes ver-

„sichert ist, anvertrauet hat." S. 11. „ Dieser F e

„ se n ist eben derselbe, auf welchem die H i c r a r ch i

„gegründet ist." S- 50. Die Hierarchie aber i,D
nichts anders als „ jenes ehrwürdige Band der Un.«

„ tergebung vermittcist dessen die sonderheiliichcn Kir,
„ chcn an ihre Häupter, die iiietrig<ren Diener an ihre-

„ Bischösse, und alle an das sichtbare Oderhaü'pr der"
„Kirche, den römftchen Pabst, welcher das Anühsti'
» Icsu Christi vorst.llet, sich anschlieffen." S.-Z4--—'
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